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Beitragssatzung 

 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 

 
 

vom 19.06.2006 
 

in der Fassung der fünften Ordnung zur Änderung der Beitragssatzung 
 
 

vom 13.01.2010 
 
 

veröffentlicht als Gesamtfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 
8. Oktober 2009 (GV.NRW. 2009, S. 516) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Gesetzes zur Er-
hebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben (Studienbeitrags- und Hochschulabgaben-
gesetz – StBAG) vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 120), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Kunsthochschulrechts vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) und 
der Verordnung über die Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben an den Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Kunsthochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (StBAG-VO) 
vom 06.04.2006 (GV. NRW. S. 157), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. November 2007 
(GV. NRW. S. 600) hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) 
folgende Beitragssatzung erlassen: 
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§ 1 

Studienbeiträge 
 
(1) Die RWTH Aachen erhebt gemäß § 2 Abs.1 StBAG für das Studium von Studierenden, die in 

einem Studiengang der RWTH eingeschrieben sind, für jedes Semester ihrer Einschreibung 
oder Zulassung einen Studienbeitrag in Höhe von 500,-- €. 

 
(2) Von Studierenden, die an einer anderen Hochschule eingeschrieben und zugleich an der 

RWTH Aachen für das Studium eines weiteren Studiengangs gemäß § 52 Abs. 2 HG (sog. 
Große Zweithörerinnen und Zweithörer) zugelassen sind, werden Studienbeiträge in der in 
Abs.1 genannten Höhe erhoben, wenn die Hochschule der Einschreibung außerhalb Nord-
rhein-Westfalens liegt oder diese eine Beitragspflicht auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 
StBAG NRW nicht vorsieht. Im Übrigen gelten für diese Personen die Bestimmungen dieser 
Satzung für Studierende entsprechend. 

 
(3) Studierende, die an der RWTH Aachen in mehreren Studiengängen eingeschrieben sind, 

zahlen nur einen Studienbeitrag. 
 
(4) Der Studienbeitrag wird erstmals von Studierenden erhoben, die zum Wintersemester 

2006/2007 im ersten Hochschulsemester eingeschrieben werden und für die übrigen 
Studierenden ab dem Sommersemester 2007. 

 
 

§ 2 
Gasthörer- und Zweithörerbeitrag 

 
(1) Von Personen, die für den Besuch einzelner Lehrveranstaltungen als Gasthörerinnen und 

Gasthörer zugelassen sind, wird erstmals zum Wintersemester 2006/2007 ein allgemeiner 
Gasthörerbeitrag in Höhe von 100,-- € pro Semester erhoben. 

 
(2) Von eingeschriebenen und nicht beurlaubten Studierenden anderer Hochschulen, die an der 

RWTH Aachen als Zweithörerinnen und Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von 
Lehrveranstaltungen und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen zugelassen sind 
(sog. kleine Zweithörerinnen und Zweithörer), wird erstmals zum Sommersemester 2007 ein 
Beitrag in Höhe von 100,-- € pro Semester erhoben. 

 
(3) Die Erhebung besonderer Gasthörerbeiträge für die Teilnahme an Weiterbildung erfolgt im 

Einzelfall auf der Grundlage einer besonderen Berechnung gemäß § 4 Abs. 2 StBAG-VO. 
 
 

§ 3 
Besondere Studienbeiträge 

 
 
(1) Die RWTH Aachen erhebt gemäß § 2 Abs. 4 StBAG-VO für die Teilnahme an einem Sprach-

kurs für den Hochschulzugang gemäß § 49 Abs. 12 HG einen Beitrag in Höhe von 500,-- €. 
und für die Teilnahme von Programmstudierenden an dem sogenannten Euro – Sprachkurs 
einen Betrag in Höhe von 100,-- €. 

 
(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Kooperation mit der Deutschsprachigen Gemein-

schaft Belgiens im Rahmen der Lehramtsausbildung entrichten einen reduzierten Studienbei-
trag in Höhe von 100,- Euro pro Semester. 
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§ 4 
Entstehung und Fälligkeit der Beiträge 

 
(1) Die Pflicht zur Entrichtung der Beiträge entsteht 

 
1. in den Fällen des § 1 mit der Stellung des Antrages auf Immatrikulation oder Rück-

meldung. 

 

2. in den Fällen des § 2 mit der Stellung des Antrages auf Zulassung als Gasthörerin oder 
Gasthörer oder als Zweithörerin oder als Zweithörer. 

3. in den Fällen des § 3 mit der Stellung des Antrages auf Immatrikulation oder Rück-
meldung. 

 
(2) Die Beiträge werden mit der Entstehung der Beitragspflicht fällig. 
 
 

§ 5 
Ausnahmen und Befreiungen von der Beitragspflicht 

 
(1) Von der Beitragspflicht gemäß § 1 Abs. 1 ausgenommen sind Studierende, die 
 

1. beurlaubt sind, weil sie  
 

a. an einer ausländischen Hochschule oder an einer Sprachschule studieren wollen, 

b. eine praktische Tätigkeit aufnehmen, die dem Studienziel dient, 

c. wegen Krankheit keine Lehrveranstaltungen besuchen können und bei denen die 
Krankheit die Erbringung der erwarteten Studienleistungen in dem Semester ver-
hindert,  

d. zum Wehr- oder Zivildienst einberufen werden,  

e. ihren Ehegatten, ihre eingetragene Lebenspartnerin oder ihren eingetragenen 
Lebenspartner oder einen in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Ver-
schwägerten pflegen oder versorgen, wenn diese oder dieser pflege- oder ver-
sorgungsbedürftig ist,  

f. wegen Schwangerschaft oder Kinderbetreuung die erwarteten Studienleistungen nicht 
erbringen können,  

g. sonstige wichtige Gründe von gleicher Bedeutung für eine Beurlaubung geltend ge-
macht haben (die Vorbereitung auf Abschlussprüfungen erfüllt keinen wichtigen 
Grund in diesem Sinne) oder 

h. eine Freiheitsstrafe verbüßen,  

 

2. ein Praxis- oder Auslandssemester ableisten,  

3. ein Praktisches Jahr nach der Approbationsordnung für Ärzte ableisten, 

4. ausschließlich als Doktorandin oder als Doktorand im Sinne des § 67 Abs.5 HG ein-
geschrieben sind, soweit sie nicht gleichzeitig in einen anderen als den in § 67 Abs. 2 S. 
2 HG genannten Studiengang eingeschrieben sind, 

5. ausschließlich eingeschrieben sind als Studierende im Sinne des § 48 Abs. 7 HG (Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an einer Vorbereitung, bei der eine andere Bildungsein-
richtung auf die Hochschulprüfung in gleichwertiger Weise vorbereitet),  

6. ausschließlich in einem Studiengang immatrikuliert sind, der nur mit Mitteln Dritter  
finanziert wird, dessen Träger nicht die Hochschule ist. Die Befreiung setzt voraus, dass 
das Ministerium den Studiengang als ausschließlich aus Mitteln Dritter finanziert fest-
gestellt hat. 
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Die Antragfrist bzw. Nachweispflicht zu Nr. 2 und 3 endet grundsätzlich zum Semester-
beginn. 

 
(2) Soweit Gegenseitigkeit besteht, sind von der Beitragspflicht gemäß § 1 Abs. 1 auf Antrag 

ausgenommen ausländische Studierende, die eingeschrieben sind im Rahmen von 
zwischenstaatlichen oder übernationalen Abkommen oder von Vereinbarungen der RWTH  
Aachen mit Partnerhochschulen, die Beitragsfreiheit garantieren. 

 
(3) Bedürftige ausländische Studierende, die keinen Anspruch auf ein Studienbeitragsdarlehen 

besitzen und die im Zeitpunkt der Einführung von Studienbeiträgen eingeschrieben sind, 
werden auf Antrag von der Beitragspflicht befreit. Als bedürftig wird dabei die oder der 
Studierende angesehen, deren oder dessen monatlich zur Verfügung stehende Mittel unter-
halb des BAföG-Höchstsatzes (§§ 13, 13a BAföG) zuzüglich eines Sechstels des Studienbei-
trags gemäß § 1 Abs.1 liegen. Dieser Antrag kann höchstens bis zum Ablauf der 1,5-fachen 
Regelstudienzeit gestellt werden. Im In- und Ausland studierte Semester an einer anderen 
Hochschule werden hierauf angerechnet. Davon ausgenommen sind Semester, die für den 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung absolviert werden. Die Antragsfrist endet zum 
jeweiligen Semesterbeginn. 

 
(4) Von der Beitragspflicht nach § 1 Abs. 1 wird auf Antrag bei Vorlage der entsprechenden 

Nachweise eine Befreiung gewährt für 
 

1. die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Abs. 5 Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz, höchstens jedoch für sechs Semester der Beitragspflicht. 
Die Befreiung erfolgt pro Kind und die Pflege und Erziehung des Kindes muss während 
des Studiums erfolgen. Erziehen beide Elternteile während des Studiums das Kind, so 
kann die Befreiung gleichwohl nur einmal in Anspruch genommen werden. Stellen beide 
Elternteile den Antrag und nimmt nicht einer der Elternteile seinen Antrag auf Nachfrage 
der Hochschule unverzüglich zurück, wird die Befreiung demjenigen gewährt, mit dem 
das Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt. Lebt das Kind in häuslicher Gemeinschaft 
beider Eltern und einigen sie sich nicht, entscheidet das Los, welchem Elternteil die Be-
freiung gewährt wird, 

2. die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter Vertreter in Organen der Hoch-
schule, der Studierendenschaft, der Fachschaften der Studierendenschaft oder der 
Studentenwerke, höchstens jedoch für vier Semester der Beitragspflicht, 

3. die Wahrnehmung des Amtes der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, höchstens 
jedoch für vier Semester der Beitragspflicht, 

4. die studienzeitverlängernden Auswirkungen einer Behinderung oder einer schweren Er-
krankung. Eine schwere Erkrankung liegt dann vor, wenn die Studierfähigkeit bezogen 
auf das jeweilige Semester über einen längeren Zeitraum so erheblich herabgesetzt ist, 
dass ein ordnungsgemäßes Studium nicht mehr möglich ist. Der Begriff der schweren Er-
krankung schließt auch chronische Erkrankungen ein. Als Nachweis für studienzeitver-
längernde Auswirkungen einer Behinderung oder schweren Erkrankung wird grundsätz-
lich ein fachärztliches Attest verlangt. Die Kosten für die Erstellung des oder der fachärzt-
lichen Atteste(s) trägt die Antragstellerin oder der Antragsteller. Ergänzend kann die 
Stellungnahme der bzw. des Behindertenbeauftragten der RWTH, die Stellungnahme 
anderer einschlägig kompetenter Behindertenverbände oder –organisationen oder 
andere geeignete Nachweise herangezogen werden. Der vorgelegte Nachweis muss 
Aussagen zu Schwere und Zeitraum der Behinderung bzw. Erkrankung enthalten und soll 
auch Angaben dazu enthalten, in welchem Umfang und Zeitraum die Studierfähigkeit 
eingeschränkt ist. 

Die Antragsfrist endet zum jeweiligen Semesterbeginn. In sachlich begründeten Einzel-
fällen ist eine Antragsstellung bis zum Semesterende zulässig. In diesen Fällen muss der 
Befreiungsantrag unverzüglich nach Eintritt eines solchen Ausnahmefalles mit ent-
sprechenden Nachweisen eingereicht werden. 
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Studierende, die von der Studienbeitragspflicht befreit sind, haben den Wegfall der Be-
freiungsvoraussetzungen unverzüglich anzuzeigen. 

 
(5) Auf Antrag können Studierende bei Vorlage der entsprechenden Nachweise von der Bei-

tragspflicht nach § 1 Abs.1 befreit werden, wenn seine Einziehung aufgrund besonderer und 
unabweisbarer Umstände des Einzelfalls zu einer unbilligen Härte führen würde, die die 
wirtschaftliche Existenz der oder des Beitragspflichtigen gefährden würde. Für eine unbillige 
Härte kommen insbesondere Fallgestaltungen in Frage, bei denen die Studierenden derartig 
hoch verschuldet sind, dass ihnen eine weitere Darlehensbelastung schlechterdings nicht 
mehr zugemutet werden kann. Ist eine Möglichkeit ein Darlehen zu erhalten nicht gegeben, 
so müssen Umstände vorliegen, die die betroffenen Studierenden in eine Zwangslage 
führen, aus der sie nur mit unzumutbarem Aufwand herausfinden können. Bei der Ent-
scheidung ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Antragsfrist endet zum jeweiligen 
Semesterbeginn. 

 
(6) Studierende, die im Wintersemester bis zum 31.12. bzw. im Sommersemester bis zum 30.06. 

die letzten erforderlichen Leistungen erbracht haben, die zum erfolgreichen Abschluss des 
Hochschulstudiums an der RWTH Aachen geführt haben, werden rückwirkend auf Antrag 
von der Studienbeitragspflicht befreit und erhalten den zuvor selbst entrichteten Studienbei-
trag für dieses Semester erstattet, sofern sie nicht für einen weiteren beitragspflichtigen 
Studiengang eingeschrieben sind. 
 
Entsprechend wird verfahren, wenn eine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde und eine 
Wiederholungs- oder Ergänzungsprüfung nicht mehr möglich ist. 

 
Im Falle einer Inanspruchnahme eines Studienbeitragsdarlehens der NRW.Bank erfolgt eine 
Rückabwicklung des Darlehens für dieses Semester. 

 
Der Antrag auf Befreiung ist unverzüglich nach Mitteilung des Prüfungsergebnisses zu 
stellen. Mit Ablauf des Semesters ist eine Antragstellung nicht mehr möglich. Als Nachweis 
ist eine Bescheinigung des Prüfungsamtes beizufügen. Dieser Nachweis ist nicht erforder-
lich, sofern das Prüfungsergebnis durch das Zentrale Prüfungsamt der RWTH Aachen bereits 
erfasst worden ist.  

 
Eine Studienbeitragsbefreiung aus den vorgenannten Gründen ist für die jeweiligen 
Studierenden nur ein Mal möglich. 

 
(7) Ausländische Studierende, die keinen Anspruch auf ein Studienbeitragsdarlehen besitzen, 

können gemäß § 2 Abs. 1, S. 1 StBAG-VO im Einzelfall von der Beitragspflicht nach § 1 be-
freit werden, wenn die RWTH Aachen ein besonderes Interesse an der Bildungszusammen-
arbeit mit dem Herkunftsland hat. Die Entscheidung über die Länder, mit denen ein be-
sonderes Interesse an der Bildungszusammenarbeit besteht, trifft das Rektorat. 

 
Die Antragsfrist endet grundsätzlich zum jeweiligen Semesterbeginn. 

 
(8) Auf Antrag können Gasthörerinnen und Gasthörer von dem allgemeinen Gasthörerbeitrag 

nach § 2 Abs.1 bei Vorlage der entsprechenden Nachweise befreit werden, wenn seine Ein-
ziehung aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls zu einer sozialen Härte führen 
würde.  
Die Antragsfrist endet mit Ablauf der jeweiligen Anmeldungsfrist für Gasthörerinnen und 
Gasthörer. 
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§ 6 
Sonderregelungen 

 
(1) Studierenden, die Angehörige der A-, B- und C-Kader der nordrhein-westfälischen Olympia-

stützpunkte sind, wird auf Antrag eine Ermäßigung von der Beitragspflicht gemäß § 1 Abs. 1 
in Höhe der Hälfte des vollen Studienbeitrages pro Semester bei Vorlage der ent-
sprechenden Bescheinigung gewährt. Die Antragsfrist endet zum jeweiligen Semesterbeginn. 

 
(2) Ist für die Erlangung des angestrebten Berufsabschlusses aufgrund berufsrechtlicher Be-

stimmung das Studium zweier Studiengänge erforderlich, hat die bzw. der Studierende bei 
der Einschreibung in den weiteren Studiengang einen Anspruch auf ein Studienbeitragsdar-
lehen. Bei der Berechnung der Zeit, in der ein Anspruch auf das Beitragsdarlehen besteht, 
wird die Regelstudienzeit des betreffenden Studiengangs zugrunde gelegt. 

 
(3) Sofern eine Studierende bzw. ein Studierender mehrere Studiengänge an der RWTH 

studiert, wird für die Berechnung der Zeit, in der ein Anspruch auf ein Studienbeitragsdar-
lehen besteht, der Studiengang mit der längsten Regelstudienzeit zugrunde gelegt. 

 
(4) Die RWTH Aachen nimmt für das betreffende Semester eine Erstattung vor, wenn und soweit 

die Antragsstellerin oder der Antragssteller nachweist, dass eine Einschreibung an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes auf Grund einer Zulassung im 
Nachrückverfahren erfolgte und an dieser Hochschule Studienbeiträge oder Studien-
gebühren entrichtet wurden. Nach Ablauf des Semesters ist eine Antragstellung nicht mehr 
möglich. 

 
(5) Sofern ein Studierender während des ersten Fachsemesters seinen Wehr-/oder Zivildienst 

antritt, nimmt die RWTH Aachen für dieses Semester eine Erstattung des Studienbeitrags 
vor. Nach Ablauf des Semesters ist eine Antragstellung nicht mehr möglich. 

 
 

§ 7 
Auskunftspflicht 

 
Studienbewerberinnen und -bewerber sowie die Studierenden sind verpflichtet, Erklärungen abzu-
geben, die ihre Abgabenpflicht und die Ausnahmen von der Pflicht nach § 5 Abs. 1 betreffen; 
soweit sie Ausnahmen oder Befreiungen von dieser Pflicht sowie eine Abgabenermäßigung oder 
einen Abgabenerlass beanspruchen, sind sie ebenfalls zur Abgabe der erforderlichen Erklärungen 
verpflichtet. Auf Verlangen sind hierfür geeignete Unterlagen vorzulegen. Erforderlichenfalls kann 
die RWTH Aachen eine Versicherung an Eides Statt verlangen und abnehmen. 
 
 

§ 8 
Verwendung der Beiträge 

 
(1) Die Studienbeiträge werden für die Verbesserung der Lehre verwendet. 
 
(2) Bis zu 1 % der Beitragseinnahmen können für besonders qualifizierte bedürftige Studierende, 

die sich für die Verbesserung der Lehre oder für die Verbesserung der internationalen Ver-
ständigung zwischen deutschen und internationalen Studierenden eingesetzt haben, ver-
wendet werden. 
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§ 9 
Sicherung der Qualität der Lehr- und Studienorganisation 

 
(1) Die Hochschule überprüft durch ein Prüfungsgremium im Wege der Selbstbefassung in 

einem objektiv-rechtlichen Verfahren gemäß § 11 Abs. 1 StBAG die Qualität der Lehr- und 
Studienorganisation an der RWTH. 

 
Die Überprüfung betrifft insbesondere: 

 die Organisation des Lehrbetriebs entsprechend der Vorgaben des Studienplans; 

 die Einhaltung der Kriterien für die Prioritäten im Rahmen der Zulassung zu Lehrver-
anstaltungen, bei denen eine Begrenzung der Teilnehmerzahl nach § 59 Abs. 2 HG er-
forderlich ist; 

 die Einhaltung von Mitteilungsfristen für Prüfungsergebnisse; 

 für die Zukunft absehbare Mängel in der Organisation des Lehrbetriebs; 

 die Verwendung der Studienbeiträge gemäß den gesetzlichen Vorgaben. 

 
Empfiehlt das Prüfungsgremium im Rahmen dieser Überprüfung der Hochschule Maß-
nahmen, so sind diese in den jährlichen Rechenschaftsbericht des Rektorates an den Senat 
aufzunehmen. 

 
(2) Für die Tätigkeit des Prüfungsgremiums gilt die Verfahrensordnung für die Hochschulgremien 

der RWTH Aachen sofern in dieser Satzung keine abweichenden Regelungen getroffen 
werden. Abweichend von § 8 Abs. 1 Verfahrensordnung entscheidet bei Stimmengleichheit 
die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. 

 
(3) Das Prüfungsgremium besteht aus 18 stimmberechtigten Mitgliedern: 

- neun aus der Gruppe der Studierenden der RWTH 

- vier aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der RWTH 

- drei aus der Gruppe der Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RWTH 

- ein Mitglied aus der Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der RWTH 

- eine Person, die nicht aus der RWTH stammt 

- die Gleichstellungsbeauftragte als beratendes Mitglied mit Rede- und Antragsrecht. 

Eine studentische Vertreterin bzw. ein studentischer Vertreter wird von der Ausländerver-
tretung vorgeschlagen. Zur Vorsitzenden bzw. zum Vorsitzenden soll bestimmt werden, wer 
weder Mitglied, noch Angehöriger der RWTH ist und über hinreichend große Erfahrung ver-
fügt, um dem Gewicht der Qualitätssicherung Rechnung zu tragen. 

 
(4) Alle Mitglieder des Prüfungsgremiums werden auf Vorschlag der Gruppen vom Senat ge-

wählt. Für die Wahl des auswärtigen Mitglieds ist die Mehrheit von 2/3 der satzungsgemäß 
mit Stimmrecht dem Senat angehörenden Mitgliedern sowie die Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder der Gruppe der Studierenden im Senat erforderlich. 

 
(5) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder des Prüfungsgremiums beträgt 1 Jahr. Die Amts-

zeit der sonstigen Mitglieder des Prüfungsgremiums beträgt 2 Jahre. 
 
(6) Zur Unterstützung der Arbeit des Prüfungsgremiums können Kommissionen auf Fach-

bereichsebene gebildet werden, die dem Prüfungsgremium untergeordnet sind. Das Nähere 
bestimmen die jeweiligen Fachbereichsordnungen.  
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§ 10 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt mit Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH Aachen 
in Kraft und mit Ablauf des 30. April 2011 außer Kraft.  
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats vom 17.12.2009. 
 
 
 
 
 
   Der Rektor 

der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen 

 

 
Aachen, den 13.01.2010  

 
 

gez. Schmachtenberg 
   Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. Schmachtenberg 

 


